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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §39;

AVG §45 Abs2;

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §48;

VwRallg;

Beachte

Besprechung in: SWI 1996/12, 539;

Rechtssatz

Wenn Sachverhaltselemente im Ausland ihre Wurzeln haben, ist die Mitwirkungsp icht und O enlegungsp icht der

Partei in dem Maße höher, als die P icht der Abgabenbehörde zur amtswegigen Erforschung des Sachverhaltes wegen

des Fehlens der ihr sonst zu Gebote stehenden Ermittlungsmöglichkeiten geringer wird. Tritt in solchen Fällen die

Mitwirkungsp icht des Abgabep ichtigen in den Vordergrund, so liegt es vornehmlich an ihm, Beweise für die

Aufhellung auslandsbezogener Sachverhalte beizuschaffen.

Schlagworte

Verwaltungsrecht Internationales Rechtsbeziehungen zum Ausland VwRallg12

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1990:1989160069.X01

Im RIS seit

11.07.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at


 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 1990/7/12 89/16/0069
	JUSLINE Entscheidung


